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Anhang II, Stand 01.01.2009 
 
Entschädigungen und Spesen  
(Art. 21 Personalreglement) 
 
 
 Funktion  Entschädigung 
     
     
1 Behördenmitglieder    
     
1.1 Gemeinderat    
 PräsidentIn  jährlich Fr. 45’000.-- * f)  i) 
 VizepräsidentIn  jährlich Fr. 16‘000.-- * h) i) 
 Mitglieder jährlich Fr. 13‘000.-- * h) i) 
   

 * Die Tag- und Sitzungsgelder sowie die Spesen sind in den Entschädigungen gemäss Ziffer 1.1 
enthalten. Die Ziffern 3.1, 3.2, 3.7 und 3.8 finden für die Mitglieder des Gemeinderats deshalb 
keine Anwendung. 

i) 

     

1.2 aufgehoben   h) 

     

1.3 Vormundschafts- und Sozialhilfewesen   a) 
 RessortchefIn jährlich Fr. 1‘000.-- h) i) 
     
1.4 Schulwesen   a) 
     
 PräsidentIn jährlich Fr. 3'000.-- * i) 
 VizepräsidentIn jährlich Fr. 500.-- b) 
 DelegationschefIn Primarstufe jährlich Fr. 500.-- b) 
 DelegationschefIn Sekundarstufe I jährlich Fr. 500.-- b) 
   
 * Wird das Präsidium durch den bzw. die RessortchefIn Bildung ausgeübt, beträgt die 

Entschädigung Fr. 1‘000.--. 
i) 

     
1.5 aufgehoben   h) 
1.6 aufgehoben   h) 
1.7 aufgehoben   h) 
1.8 aufgehoben   h) 
1.9 aufgehoben   h) 
     
1.10 Geschäftsprüfungskommission    
 PräsidentIn jährlich Fr. 500.-- d) 
     

 
 
2 Personal    
     
2.1 Personal mit eigenem Verantwortungsbereich    
 (Kat. A) Std. Fr. 24.-- 1)+2)+a)+c)+h)+j) 

 - Ackerbauleiter    
 - Aufsichtspersonal Gewässer    
 - Feueraufseher und Tankkontrolleur    
 - Ortsquartiermeister    
 - Preiskontrolleure    
 - Schulbuschauffeure    
 - Wegmeister. Nebenamtliche und Aushilfen    
 - Aushilfen Badmeister    
 - Schulsport   d) 
 - Bibliothekarpersonal 

 Leitung zusätzlich Fr. 2'000.— pro Jahr 
 Stellvertretung Leitung zusätzlich Fr. 1'000.— pro Jahr 

  e) 

     



  

 Seite 2 

 
2.2 Personal ohne eigenen Verantwortungsbereich    
 (Kat. B) Std. Fr. 20.-- 1)+a)+c)+j) 
 - Aushilfspersonal Hauswarte    
 - Hilfspersonal Schwimmbad, Kassenbedienung    
     
2.3 Kinder und Jugendliche    
 - Kinder bis 6. Schuljahr Std. Fr. 10.--  
 - Kinder 7. bis 8. Schuljahr Std. Fr. 14.--  
 - Jugendliche 9. Schuljahr bis 17. Altersjahr Std. Fr. 16.--  
     
Hinweis    
1) Zusätzlich werden die Ferienentschädigung und der Anteil 13. Monatslohn ausgerichtet. 
2) Der Stundenlohn erhöht sich auf brutto Fr. 32.-- (c+j) inkl. Ferienentschädigung und Anteil 13. Monatslohn, 

sofern die Beschäftigten selber mit den Sozialversicherungen abrechnen. 
     
2.4 Verschiedenen MitarbeiterInnen und Funktionäre    
 - Wärter Tierkörpersammelstelle, je Wärter jährlich Fr. 9'600.--  
 - Ausschuss für Abstimmungen und Wahlen    
  - Bedienung der Urne Gysenstein und Auszählen  pro Urnengang Fr. 50.-- h) 
  - Bedienung der Urne Gemeindehaus und Auszählen pro Urnengang Fr. 70.-- h) 
  - Vorsitz Gysenstein pro Urnengang Fr. 70.-- h) 
  - Präsident und Sekretär sowie Vorsitz Gemeindehaus pro Urnengang Fr. 90.-- h) 
  - Auszählen der Resultate bei Proporzwahlen pro Urnengang Fr. 90.--  
 - Siegelungsbeamter pro Siegelung Fr. 40.-- h) 
     
2.5 Feuerwehrdienste   d) 
 - Sold im Übungsdienst pro Übung Fr. 20.--  
 - Sold für Halbtagesübungen pro Übung Fr. 30.--  
 - Wochenend- und Feiertagspikett  Fr. 70.--  
     
 Funktionsentschädigungen    
 Die Kommission öffentliche Sicherheit legt im Rahmen des Voranschlags die Entschädigungen für die 

Funktionäre selber fest. 
     
2.6 Zivilschutzorganisation    
 Funktionsentschädigung    
 Die Kommission öffentliche Sicherheit legt im Rahmen des Voranschlages die Entschädigungen für die 

Funktionäre selber fest. 
     
2.7 Maschinenentschädigung für Gemeindewerk 

Massgebend sind die Richtlinien des landwirtschaftlichen Technikum Tänikon und / oder des Regietarifs 
des Baumeisterverbands.  

     
     
3 Tag- und Sitzungsgelder, Spesenvergütung    
     
3.1 Tag- und Sitzungsgelder *   i) 
 - Taggeld (über 5 Stunden)  Fr. 120.--  
 - Halbes Taggeld (2.5 - 5 Stunden)  Fr. 60.--  
 - Sitzungsgeld (unterhalb 2.5 Stunden)  Fr. 40.--  
     
 * Bei den Mitgliedern des Gemeinderats sind die Tag- und Sitzungsgelder in der Entschädigung 

gemäss Ziffer 1.1 enthalten. 
i) 

     
3.2 Schulbesuche *   i) 
 Mitglieder der Schulbehörden pro Besuch Fr. 30.--  
     
 * Bei der bzw. dem RessortchefIn Bildung sind die Schulbesuche in der Entschädigung gemäss 

Ziffer 1.1 bzw. 1.4 enthalten. 
i) 

     
3.3 Sekretäre von Kommissionen pro Std. Fr. 25.--  
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3.4 ProtokollführerInnen    
 Doppeltes Sitzungs- bzw. Taggeld    

 
3.5 Verwaltungspersonal 

Teilnahme an Sitzungen, Art. 20 Personalreglement 
  

 
 Personal wird durch Sitzungsgeld entschädigt, wenn keine Arbeitszeit notiert wird (bei 

Protokollführung doppeltes Sitzungsgeld). 
h) 

     
3.6 Werkequipe, Entschädigung Bereitschaftsdienst    
 Für die Sicherstellung des Winterdienstes wird den Mitgliedern der Werkequipe eine 

Pauschalentschädigung von Fr. 550.— jährlich ausgerichtet. 
     
3.7 Autoentschädigung pro km Fr. --.80  
     
 Bei den Mitgliedern des Gemeinderats ist die Autoentschädigung in der Entschädigung gemäss 

Ziffer 1.1 enthalten. 
i) 

     
3.8 Übrige Spesenvergütung    
 Es werden die effektiven Spesen entschädigt. Sie sind in einem Rapport auszuweisen. 
     
 Ausnahme    
 In den festen Entschädigungen der Behördenmitglieder gemäss Ziffer 1 sind folgende Leistungen 

abgegolten: 
 - Aktenstudium  
 - Telefonspesen    
 - Fahrkosten innerhalb der Gemeinde    
 - Kurzbesprechungen unter 30 Minuten    
 - Infrastruktur für Heimbüro (Büroarbeitsplatz, PC, Drucker, Fax, usw.) 
  
 Bei den Mitgliedern des Gemeinderats sind die Spesen in der Entschädigung gemäss Ziffer 1.1 

enthalten. 
i) 

  
3.9 Aufgehoben   g) 
     
3.10 Steuer- und AHV-Pflicht der festen Entschädigungen sowie der Sitzungs- und Taggelder g) 
 a) Sämtliche fixen Entschädigungen der verschiedenen Funktionäre (Ausnahme Feuerwehr) 

werden über die Lohnbuchhaltung ausbezahlt, sind AHV- und steuerpflichtig und werden auf 
dem Lohnausweis deklariert. 50 % davon gelten bis zu einem Maximalbetrag von Fr. 2'000.— 
als Spesenersatz und sind weder AHV- noch steuerpflichtig. 

h) 

 b) Sämtliche Entschädigungen (Sold, Ernstfalleinsatzentschädigungen, Sitzungs- und Taggelder, 
usw.) an Funktionäre der Feuerwehr gelten als Spesen und sind nicht AHV- und 
steuerpflichtig. 

 

   aufgehoben i) 
    
3.11 Mitglieder der Vormundschafts- und Sozialhilfekommission h) 
 Für das Studium der Sitzungsakten wird ein Sitzungsgeld gemäss Ziffer 3.1 des 

Personalreglements ausgerichtet. Dies gilt nicht für den bzw. die RessortchefIn Soziales. 
 
i) 

 
 
Die Personen- und Ämterbezeichnungen in diesem Anhang gelten, soweit aus den Bestimmungen selber nicht 
etwas anderes hervorgeht, für Personen beiderlei Geschlechts. 
     
     
Vom Gemeinderat am 15. Dezember 1999 genehmigt und auf 1. Januar 2000 in Kraft gesetzt. 
   
   
Gemeinderat Konolfingen  
Die Präsidentin  Der Sekretär 
 
sig. sig. 
 
Susanne Brechbühl Hans Regez 
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a) Revision vom Gemeinderat am 12. Dezember 2001 beschlossen und auf 1. Januar 2002 in Kraft gesetzt. 

Dieser Beschluss wurde im Amtsanzeiger vom 28. Dezember 2001 publiziert.  
  
b) Revision vom Gemeinderat am 24. Juli 2002 beschlossen und rückwirkend auf 1. Januar 2002 in Kraft gesetzt. 

Dieser Beschluss wurde im Amtsanzeiger vom 9. August 2002 publiziert.  
  
c) 
 

Revision vom Gemeinderat am 27. November 2002 beschlossen und auf 1. Januar 2003 in Kraft gesetzt. 
Dieser Beschluss wurde im Amtsanzeiger vom 13. Dezember 2002  publiziert.  

  
d) Revision vom Gemeinderat am 26. November 2003 beschlossen und auf 1. Januar 2004 in Kraft gesetzt. Dieser 

Beschluss wurde im Amtsanzeiger vom 9. Januar 2004 publiziert.  
  
e) Revision vom Gemeinderat am 17. Dezember 2003 beschlossen und auf 1. Januar 2004 in Kraft gesetzt. Dieser 

Beschluss wurde im Amtsanzeiger vom 9. Januar 2004 publiziert.  
  
f) Revision vom Gemeinderat am 15. Dezember 2004 beschlossen und auf 1. Januar 2005 in Kraft gesetzt. Dieser 

Beschluss wurde im Amtsanzeiger vom 30. Dezember 2004 publiziert.  
  
g) Revision vom Gemeinderat am 29. November 2006 beschlossen und auf 1. Januar 2007 in Kraft gesetzt. Dieser 

Beschluss wurde im Amtsanzeiger vom 8. Dezember 2006 publiziert.  
  
h) Revision vom Gemeinderat am 28. November, 19. Dezember 2007 sowie 6. Februar 2008 beschlossen und auf 

1. Januar 2008 in Kraft gesetzt. Diese Beschlüsse wurden im Amtsanzeiger vom 17. Januar 2008 publiziert. 
  
i) Revision vom Gemeinderat am 2. Juli 2008 beschlossen und auf 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. Dieser 

Beschluss wurde im Amtsanzeiger vom 7. August 2008 publiziert. 
  
j) Revision vom Gemeinderat am 5. November 2008 beschlossen und auf 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. Dieser 

Beschluss wurde im Amtsanzeiger vom 13. November 2008 publiziert. 
 


